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Erreichung der SDGs außer Reichweite! 

Es ist Halbzeit für die Sustainable Development 
Goals und bereits heute ist absehbar, dass eine 
Erreichung der Ziele bis 2030 außer Reichweite 
liegt. In einem vom Sustainable Development So-
lutions Network (SDSN) kürzlich veröffentlich-
ten Sonderbericht (abrufbar unter www.sdgin-
dex.org/) wird deutlich: Die derzeitigen Bemü-
hungen von Staaten, Wirtschaft, Finanzmarkt und 
Zivilgesellschaft sind längst nicht ausreichend. Vor 
allem in den Bereichen Ernährungssicherheit, Kli-
maschutz und Schutz der Biodiversität seien die 
Entwicklungen besorgniserregend. Eine bedenkli-
che Entwicklung sei auch, dass die Kluft bei der 
SDG-Erreichung zwischen Ländern mit hohem 
Einkommen und Ländern mit niedrigem Einkom-
men im Jahr 2030 größer sein wird als zum Zeit-
punkt der Verabschiedung im Jahr 2015. Insge-
samt ist bei der Hälfte die SDG-Erreichung unge-
nügend, bei einem Drittel stagnierend bis rück-
läufig und nur gut zehn Prozent sind auf einem 
positiven Zielerreichungspfad. 

Neben den bereits im öffentlichen Fokus stehen-
den Bereichen Klimaschutz (SDGs 7 und 13) und 
Biodiversität (SDGs 14 und 15) belegen weitere 
Beispiele die Notwendigkeit eines Gegensteu-
erns:  
- SDG 1 – Keine Armut: Derzeitige Krisen haben

die Armut verschärft. Im Jahr 2030 werden
voraussichtlich 575 Millionen Menschen in ext-
remer Armut leben. Vor allem in der Sub-Sa-
hara ist Armut weiterhin ein riesiges Problem.

- SDG 10 – Weniger Ungleichheiten: Die CO-
VID-19 Pandemie hat Ungleichheit verstärkt.
Dies bezieht sich sowohl auf den Bereich Ge-
sundheit, als auch auf die Beschäftigung von Ar-
beitnehmern und ihr Einkommen.

- SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produk-
tion: Es werden zu viele Ressourcen verwendet

und die Abfallproduktion ist zu hoch. Die Plas-
tikverschmutzung ist exponentiell gestiegen 
und wird voraussichtlich weiter ansteigen. 

Letztendlich sind alle gesellschaftlichen Kräfte 
stärker als bisher aufgefordert, mit individuellem 
und kollektivem Handeln gegenzusteuern; die 
reichen Länder der Staatengemeinschaft stehen 
genauso in der Pflicht, wie die Wirtschaft, der Fi-
nanzmarkt, die Wissenschaft/Technologieent-
wicklung und die Gesellschaft insgesamt, effekti-
vere Lösungsbeiträge zu generieren. Bedeutsam 
bleibt vor allem, adäquate Maßnahmen mit stär-
kerem Fokus auf Entwicklungs- und Schwellen-
ländern zu initiieren, die dort direkt ihre Wirkung 
entfalten und nicht überwiegend auf eine Verbes-
serung der Situation in entwickelten Ländern 
oder dort ansässigen Unternehmen einzahlen.  

Die nach COVID-19 als notwendig erachteten 
zusätzlichen Investitionen werden in dem Zwi-
schenbericht auf 4,2 Billionen US-Dollar ge-
schätzt. Das ein weiteres Zögern nicht ange-
bracht ist, zeigt die Tatsache, dass vor COVID-
19 das zusätzliche Investitionskapital mit „nur“ 
1,9 bis 2,4 Billionen US-Dollar taxiert wurde. Es 
lohnt sich für uns alle, diese Aufgabe gemeinsam 
anzugehen.  

Markus Grünewald,  
Head of Research, imug rating GmbH 

http://www.sdgindex.org/
http://www.sdgindex.org/

